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Sportliche Vergabebedingungen 2024 

 

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter e.V. (Verband) bezweckt, die Brieftaube als 

Kulturgut zu erhalten und die Brieftaubenzucht zu fördern (§ 1 Abs. 2 Satz 1 der Satzung des 

Verbandes). Zur Erfüllung dieses Verbandszwecks werden insbesondere (auch) 

Brieftaubendistanzflüge veranstaltet sowie Auszeichnungen und Ehrenpreise vergeben. Die 

Zuerkennung von Verbandsauszeichnungen und verbandlichen Ehrenpreisen richtet sich nach 

den Bestimmungen der Satzung und der Reiseordnung des Verbandes in der jeweils geltenden 

Fassung in Verbindung mit den nachstehenden Vergabebedingungen für 

Verbandsauszeichnungen.  

 

I. Abschnitt - Allgemeines – 

§ 1 Teilnahmeberechtigung  

Verbandsauszeichnungen und verbandliche Ehrenpreise können nur Verbandsmitgliedern 

verliehen werden, die den Sport aktiv ausüben. Durch die Vergabebedingungen wird ein 

Anspruch auf Zuerkennung nicht begründet. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Vergabebedingungen bezeichnet der Ausdruck 

 

1. „Regionalverbandsflüge“ alle Distanzflüge eines Regionalverbandes, an denen sich 

mehrere Reisevereinigungen, die den Regionalverband bilden, beteiligen, ohne dass es sich 

um Regionalverbandsgruppenflüge handelt; 

 

2. „Regionalverbandsgruppen“ alle freiwilligen oder durch Zuordnung zum Zwecke der 

gemeinsamen Durchführung von Regionalverbandsgruppenflügen gebildeten 

zustimmungspflichtigen Zusammenschlüsse von mindestens zwei Reisevereinigungen eines 

Regionalverbandes;  

 

3. „Regionalverbandsgruppenflüge“ alle Distanzflüge einer Regionalverbandsgruppe, an 

denen sich mehrere Reisevereinigungen, die die Regionalverbandsgruppe bilden, beteiligen; 

 

4. „Fluggemeinschaften“ alle freiwilligen zum Zwecke der gemeinsamen Durchführung von 

Fluggemeinschaftsflügen gebildeten Zusammenschlüsse von mindestens zwei 

Reisevereinigungen eines Regionalverbandes; 

 

5. „Fluggemeinschaftsflüge“ alle Distanzflüge einer Fluggemeinschaft, an denen sich mehrere 

Reisevereinigungen , die die Fluggemeinschaft bilden, beteiligen;  

 

6. „Nationalflüge“ sind solche Distanzflüge, die vom Ständigen Sportausschuss genehmigt 

und vom Verband ausgeschrieben sind; 

 

7. „Wochenende“ den Zeitraum von Samstag bis Montag; 
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8. „Gemeinschaftsliste“ eine Preisliste zu einem Flug, an dem nicht nur eine Organisation des 

Verbandes teilgenommen hat; 

 

9. „Altmännchen/Altweibchen“ jährige und ältere Tauben.  

 

§ 3 Bewerbungsverfahren für Verbandsauszeichnungen, die auf Verbandsebene oder die 

sowohl auf Verbands- als auch auf Regionalverbandsebene ausgeflogen werden 

Die nachfolgenden Regelungen beschreiben den Verlauf des Zuerkennungsverfahrens für 

Verbandsauszeichnungen, die auf Verbandsebene oder die sowohl auf Verbands- als auch auf 

Regionalverbandsebene ausgeflogen werden. 

 

a) Das Bewerbungsverfahren wird von der Reiseordnungskommission (ROK) durchgeführt. 

 

b) Die Zuerkennung dieser Verbandsauszeichnungen ist von einer Meldung der Bewerber 

abhängig. Diese Meldung wird nicht vom Bewerber selbst, sondern vom 

Preislistenhersteller/Verrechner vorgenommen. Dies geschieht durch die Übergabe der 

Ergebnis- und Leistungsdaten per Datenaustausch an einen vom Verband beauftragten 

Provider. 

Die letzte Datenübertragung an den Provider muss für die Alttierreise und die Jungtierreise 

jeweils rechtzeitig, spätestens aber drei Wochen vor Ablauf des Termins als 

Verbandsmitteilung in der „Brieftaube“ veröffentlicht werden. Den Termin legt das Präsidium 

fest. Die Preislistenhersteller/Verrechner werden über diese Termine vom Verband gesondert 

informiert. 

Die genannten Übergabefristen sind Ausschlussfristen. Nach Ablauf der jeweiligen Frist 

eingehende Daten werden daher nicht berücksichtigt. Die Zuerkennung von 

Verbandsauszeichnungen ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 

 

c) Die ROK prüft die ordnungsgemäße Abwicklung der Preisflüge, insbesondere die 

Beachtung der Reiseordnung sowie die Einhaltung der Vergabebedingungen. Die ROK kann 

hierzu vom Bewerber und/oder von seiner Reisevereinigung Preisflugunterlagen im Sinne des 

§ 24 der Reiseordnung sowie dessen Konstatiergerät fordern. Das Fehlen von Unterlagen 

kann - trotz Begründung - zur Zurückweisung der Bewerbung führen. 

 

d) Beabsichtigt die ROK, die Zuerkennung zu versagen, wird der Bewerber 

zuvor angehört mit der Möglichkeit der Stellungnahme binnen zehn Tagen ab Zugang des 

Anhörungsschreibens. Die ROK berücksichtigt bei ihrer Zuerkennungsentscheidung die 

Stellungnahme des Bewerbers.  

 

e) Das Bewerbungsverfahren endet mit der Entscheidung der ROK über die Zuerkennung. 

Die Entscheidung ist im Verbandsorgan in den Verbandsmitteilungen zu veröffentlichen. 

 

§ 4 Bewerbungsverfahren für Verbandsauszeichnungen, die auf Reisevereinigungs- oder 

auf Regionalverbandsebene ausgeflogen werden 
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Für das Bewerbungsverfahren für Verbandsauszeichnungen, die auf Reisevereinigungs- oder 

auf Regionalverbandsebene ausgeflogen werden, gilt: 

Der Vorstand der Organisation, innerhalb welcher die Flugauszeichnungen ausgeflogen 

werden, prüft die ordnungsgemäße Abwicklung der Preisflüge, insbesondere die 

Beachtung der Reiseordnung sowie die Einhaltung der Vergabebedingungen. Einzelheiten 

zum Prüfungsverfahren legen die Organisationen in ihren Satzungen oder durch Beschlüsse 

ihrer zuständigen Organe unter Beachtung der Satzung und der Reiseordnung des Verbandes 

in Verbindung mit den Vergabebedingungen für Verbandsauszeichnungen in der jeweils 

geltenden Fassung selbst fest. 

 

II. Abschnitt - Allgemeine Vergabebedingungen - 

§ 5 Allgemeines 

Die Vergabe von Verbandsauszeichnungen an den/die Erringer kann nur dann erfolgen, 

wenn der Verbandsbeitrag abgeführt wurde und der Erringer dem Verband als Mitglied 

gemeldet worden ist. 

 

§ 6 Mehrfachauszeichnungen 

Verbandsauszeichnungen werden für jedes Verbandsmitglied und jeden Schlag nur einmal 

jährlich vergeben. Reisen mehrere Verbandsmitglieder in einer Schlaggemeinschaft, so 

erhält jedes Verbandsmitglied die Verbandsauszeichnung, wenn die Vergabebedingungen  

für die konkrete Verbandsauszeichnung nichts anderes bestimmen. 

 

§ 7 Bildung von Regionalverbandsgruppen 

a) Die Bildung von Regionalverbandsgruppen (im Folgenden: Gruppe) ist, wenn die Satzung 

des betreffenden Regionalverbandes nichts anderes bestimmt, zulässig. Die Bildung von 

Gruppen ist zustimmungspflichtig. Über die Zustimmung entscheidet – vorbehaltlich einer 

anders lautenden Bestimmung in der Satzung des Regionalverbandes – die 

Mitgliederversammlung des zugehörigen Regionalverbandes.  

 

b) Mindestens zwei Reisevereinigungen bilden eine Gruppe. Wenn Gruppen gebildet werden, 

hat das nach der Satzung des Regionalverbandes zuständige Organ zu entscheiden, welcher 

Gruppe die Reisevereinigungen des Regionalverbandes angehören, sofern diese 

Reisevereinigungen sich einer Gruppe anschließen wollen, jedoch keine Gruppe gefunden 

haben. Diese Zuordnung ist ausschließlich unter Berücksichtigung sportlicher Gesichtspunkte 

vorzunehmen. 

 

c) Reist der Regionalverband in eine Richtung und hat er Regionalverbandsgruppen wirksam 

gebildet, sind sämtliche Regionalverbandsgruppenflüge von einem Auflassort gemeinsam 

durchzuführen. Dies gilt nicht für Flüge mit einer mittleren Entfernung der 

Regionalverbandsgruppen-Preisliste von bis zu 400 km. Die Vorschrift des § 2 b Abs. 5 Satz 1 

und Satz 2 der Reiseordnung bleibt unberührt. Das Präsidium kann durch Beschluss 

Ausnahmen zu Satz 1 und Satz 2 zulassen. Das Präsidium hat vor seiner Entscheidung den 

Ständigen Sportausschuss anzuhören. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 
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§ 8 Einstufung 

Werden Verbandsauszeichnungen nach der höchsten Preiszahl vergeben, so erfolgt bei 

Preisgleichheit die Einstufung nach dem As-Tauben-Punktsystem gemäß § 14 Buchstabe c. 

Liegt auch bei der Einstufung nach dem As-Tauben-Punktsystem eine Gleichheit vor, 

entscheidet die höchste Zahl der Tauben, die an den in die Wertung kommenden Flügen 

insgesamt teilgenommen haben. 

 

§ 9 Zu wertende Flüge  

a) Für die Vergabe von Verbandsauszeichnungen werden nur solche Flüge gewertet, die an 

einem Wochenende durchgeführt wurden. 

 

b) Flüge, die nicht von einem im Sinne des § 2a Abs. 3 Satz 1 der Reiseordnung  zertifizierten 

Verbandsmitglied geleitet wurden, werden für Verbandsauszeichnungen nicht gewertet. 

 

c) Soweit die einzelnen Vergabebedingungen für Verbandsauszeichnungen die 

Kennzeichnung von Flügen im Reiseplan vorsehen, dürfen nur solche Flüge berücksichtigt 

werden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet wurden. 

 

d) Verbandsmitglieder und Reisevereinigungen können sich an einem Wochenende nur an 

einem Fluggemeinschaftsflug, einem Regionalverbandsflug, einem 

Regionalverbandsgruppenflug sowie vom Verband ausgeschriebenen und genehmigten 

Nationalflügen beteiligen. 

 

§ 10 Zu wertende Preislisten 

a) Soweit die nachfolgenden Vergabebedingungen nichts anderes bestimmen, können für die 

Vergabe von Verbandsauszeichnungen Reisevereinigungs-, Fluggemeinschafts-, 

Regionalverbands-, Regionalverbandsgruppen- oder Nationalflug-Preislisten herangezogen 

werden.  

 

b) Aus höchstens fünf Preislisten, die für einen Preisflug erstellt wurden, kann die günstigste 

Liste ausgewählt werden, wenn die Vergabebedingungen für die konkrete 

Verbandsauszeichnung nichts anderes bestimmen. 

 

c) Fluggemeinschaftspreislisten mit Reisevereinigungen, die nicht demselben Regionalverband 

angehören, werden für Verbandsauszeichnungen nicht gewertet. 

 

d) Beschließt eine Reisevereinigung oder ein Regionalverband, dass ältere und jährige Tauben 

in getrennten Wettbewerben konkurrieren, so gelten für die Vergabe von 

Verbandsauszeichnungen nur die Preislisten für ältere Tauben.  

 

e) Für die Vergabe sämtlicher Verbandsauszeichnungen werden nur solche Preislisten 

anerkannt, die auf der Grundlage der Richtlinien für die Zertifizierung von Preislisten erstellt 

wurden und die der Reiseordnung entsprechen. 
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f) Preislisten werden nur anerkannt, wenn ihre Erstellung vor dem Einsetzen zu dem 

betreffenden Flug beschlossen wurde.  

 

g) Soweit bei den einzelnen Vergabebedingungen für Verbandsauszeichnungen    

nichts anderes bestimmt ist, können für die Vergabe von Verbandsauszeichnungen nur 

Preislisten herangezogen werden, die folgende Mindestbedingungen erfüllen: 

aa) für Reisevereinigungs- und Fluggemeinschaftsflüge:  

      mindestens 20 teilnehmende Schläge; 

bb) für Regionalverbands- und Regionalverbandsgruppenflüge:  

   -  am ersten Regionalverbandsflug der Alttierreise oder am ersten     

      Regionalverbandsgruppenflug der Alttierreise im Sinne des § 7 Buchstabe c Satz 1 sowie  

      am ersten Regionalverbands- oder Regionalverbandsgruppenflug der Jungtierreise jeweils  

      mindestens 50 teilnehmende Schläge oder  

   -  eine Gesamtfläche pro Regionalverband oder pro Regionalverbandsgruppe von   

      mindestens 2.000 km².  

      Die Teilnehmerzahl darf im Laufe der Alttierreise sowie der Jungtierreise in keinem Fall 

unter 20 fallen. 

   Das Präsidium kann Ausnahmen zu sämtlichen unter Buchst. bb geforderten   

   Mindestbedingungen zulassen, wenn hierfür ein besonderes sportliches Bedürfnis  

   anzuerkennen ist. Der Ausnahmeantrag ist schriftlich mit Begründung bis spätestens zum 

20. Februar zu stellen. Das Präsidium hat vor seiner Entscheidung den Ständigen 

Sportausschuss anzuhören. Die Entscheidung des Präsidiums ist nicht anfechtbar. 

 

h) Für die Vergabe sämtlicher Verbandsauszeichnungen werden Preislisten nur von solchen 

Flügen anerkannt, zu denen die mittlere Entfernung nach § 8 der Reiseordnung errechnet 

wurde. Preislisten von Flügen, welche die in der Reiseordnung und den einzelnen 

Vergabebedingungen geforderten Mindestentfernungen unterschreiten, werden nicht  

anerkannt. Werden mehrere Preislisten in einer Gemeinschaftsliste aufgelegt, muss die 

mittlere Entfernung für jede Preisliste ausgewiesen sein. 

 

§ 11 Wertungszeitraum 

a) Alttierreise 

Soweit diese Vergabebedingungen nichts anderes bestimmen, werden für die Vergabe von 

Verbandsauszeichnungen nur solche Flüge gewertet, die an einem Wochenende in der 

Zeit vom 13.04.2024 bis 29.07.2024 durchgeführt wurden. Gewertet werden maximal 

die letzten 14 durchgeführten Flüge. 

b) Jungtierreise 

Es werden nur Flüge gewertet, die an einem Wochenende in der Zeit vom 06.07.2024 bis 

16.09.2024 durchgeführt wurden. 

 

§ 12 Vorbenennungen 

a) Soweit die Bedingungen für die Vergabe von Verbandsauszeichnungen auf vor zu 

benennende Tauben abgestellt sind, ist bei der Vorbenennung folgendes Verfahren 

einzuhalten: Die vorbenannten Tauben müssen in der Einsatzliste und in der Preisliste  
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als vorbenannt gekennzeichnet sein. Bei der Verwendung von Konstatieruhren im 

Sinne von § 13 der Reiseordnung und von elektronischen Konstatiersystemen im Sinne von  

§ 19 der Reiseordnung legt der Verband fest, wie die vorbenannten Tauben in der Einsatzliste 

oder im Datensatz des jeweiligen Systems zu kennzeichnen sind. Diese Festlegung ist im 

Verbandsorgan rechtzeitig zu veröffentlichen. 

 

b) Folgende Vorbenennungen werden nicht anerkannt: 

- Vorbenennungen, die entgegen dem in Buchstabe a genannten Verfahren 

   vorgenommen wurden; 

- Vorbenennungen von mehr als nach den Bedingungen für eine 

   Verbandsauszeichnung zugelassenen Tauben;  

- Vorbenennungen vor Flügen, die nicht an einem Wochenende durchgeführt wurden; 

- Vorbenennungen vor Flügen, die von einem nicht gemäß § 2b Abs. 1 der Reiseordnung         

  zugelassenen Auflassplatz durchgeführt wurden; 

- Vorbenennungen vor Flügen, die aufgrund ihrer im Reiseplan angegebenen Entfernung nicht   

  für eine Verbandsauszeichnung herangezogen werden können. 

 

§ 13 Anweisungsrecht der ROK 

Die ROK hat die Befugnis, Reisevereinigungen und Regionalverbände anzuweisen, 

Kontrollen gemäß §§ 9 Abs.3, 25 und 25a der Reiseordnung durchzuführen. Die Vergabe 

sämtlicher Verbandsauszeichnungen setzt voraus, dass solchen Anweisungen Folge geleistet 

wurde. 

 

III. Abschnitt - Einzelne Verbandsauszeichnungen - 

 

§ 14 As-Taube  

a) Ausgezeichnet werden die männlichen und die weiblichen Alt-Tauben. Die Tauben in ihrer 

jeweiligen Kategorie (Altmännchen/Altweibchen) sind As-Tauben des Jahres.  

 

b) Gewertet werden die insgesamt sieben in § 15 Buchst. b und c für die Deutsche 

Verbandsmeisterschaft verlangten Wertungsflüge. 

 

c) Gewertet werden nur Regionalverbandslisten sowie Regionalverbandsgruppenlisten. 

 

d) Die Einstufung der As-Tauben erfolgt zunächst nach Preisen. Bei Preisgleichheit 

entscheidet nachstehendes Punktsystem. 

Anzahl der Preise laut Preisliste plus 1 abzüglich errungener Preis 

geteilt durch 

Anzahl der Preise laut Preisliste 

mal 100 = Punkte pro Preis 

Hierbei werden drei Stellen nach dem Komma ausgerechnet, wobei auf zwei Stellen nach 

dem Komma auf- oder abzurunden ist.  
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e) In einer „Sonderschau As-Taube“ werden auf der Deutschen Brieftaubenausstellung (DBA) 

ausgestellt: 

- die 20 besten As-Altmännchen   

- die 20 besten As-Altweibchen  

auf Verbandsebene sowie die beste As-Taube der zwei Kategorien der nicht vertretenen 

Regionalverbände. 

Die Eigentümer dieser As-Tauben verpflichten sich, ihre As-Tauben auf der DBA in der 

„Sonderschau As-Taube“ auszustellen.  

As-Tauben werden grundsätzlich nicht gerichtet; Standgeld wird daher in der Regel nicht 

erhoben. Erfüllt eine As-Taube die Bedingungen der DBA, kann jedoch eine Bewertung in 

der entsprechenden Klasse vorgenommen werden. In diesem Fall wird Standgeld erhoben.  

Nach ihrer Bewertung wird die As-Taube in die „Sonderschau As-Tauben“ eingereiht. 

 

f) Geehrt werden jeweils die zehn ersten As-Tauben der zwei Kategorien auf Verbandsebene. 

Deren Eigentümer erhalten je ein gerahmtes Diplom sowie einen Ehrenpreis. Die Ehrung findet 

im Rahmen der DBA statt. 

Die Eigentümer der übrigen ausgestellten As-Tauben erhalten ein rahmenloses Diplom sowie 

einen Ehrenpreis.  

Wird eine As-Taube, die nach Buchstabe d ausgestellt werden muss, nicht zur „Sonderschau 

As-Taube“ ausgestellt, kann der Ehrenpreis von der ROK rückwirkend aberkannt werden.  

 

g) Die 50 Erstplatzierten der einzelnen As-Tauben-Wettbewerbe werden in der Zeitschrift 

„Die Brieftaube“ veröffentlicht. 

 

§ 15 Deutsche Verbandsmeisterschaft 

a) Diese Meisterschaft wird auf Verbands- und Regionalverbandsebene ausgeflogen. 

 

b) Gewertet werden sieben der letzten acht durchgeführten Regionalverbands- oder 

Regionalverbandsgruppenflüge, die die Voraussetzungen von Buchstabe c erfüllen.  

 

c) Die sieben Wertungsflüge müssen in Summe mindestens 2.800 Preis-km ergeben. Gewertet 

werden nur Flüge ab 300 km. Mindestens ein Wertungsflug muss über 600 km oder zwei 

Flüge über 500 km sein. Als Mindestentfernung gilt jeweils die mittlere Entfernung im Sinne 

des § 8 Abs. 3 der Reiseordnung. Werden die Mindestbedingungen nicht erreicht (Anzahl der 

Flüge/km-Vorgabe oder Gesamt-km), zählen nur die durchgeführten Flüge, die für das 

Erreichen der Mindestbedingungen zählen. 

 

d) Gewertet werden je Wertungsflug die schnellsten drei von bis zu sechs vorbenannten 

Tauben. Der Teilnehmer hat die bis zu sechs Tauben vor jedem Preisflug vor zu benennen.  

 

e) Gewertet werden nur Regionalverbandslisten sowie Regionalverbandsgruppenlisten.  

     

f) Der Teilnehmer, der mit seinen jeweils maximal drei Wertungstauben die höchste Preiszahl 

erreicht, ist Gewinner der Deutschen Verbandsmeisterschaft. Liegt bei der Einstufung nach 
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Preisen eine Gleichheit vor, ist Gewinner der Deutschen Verbandsmeisterschaft derjenige 

Teilnehmer, der mit seinen jeweils maximal drei Wertungstauben aufgrund des As-Tauben-

Punktsystems im Sinne des § 14 Buchstabe d die höchste Gesamt-Punktzahl innerhalb des 

Verbandes erreicht. Liegt auch bei der Einstufung nach dem As-Tauben-Punktsystem eine 

Gleichheit vor, entscheidet die höchste Zahl der Tauben, die an den in die Wertung 

kommenden Flügen insgesamt teilgenommen haben. 

 

g) - Die Deutschen Verbandsmeister auf Verbandsebene verpflichten sich für den Fall, dass 

sie die Platzierung eins bis zehn belegen, ihre drei schnellsten Wertungstauben auf der DBA 

in einer Sonderschau „Deutsche Verbandsmeisterschaft auf Verbandsebene“ auszustellen.  

- Die jeweils ersten Deutschen Verbandsmeister auf Regionalverbandsebene verpflichten sich 

für den Fall, dass sie innerhalb des Verbandes nicht die Platzierung eins bis zehn belegen, ihre 

drei schnellsten Wertungstauben auf der DBA in einer Sonderschau „Deutsche 

Verbandsmeisterschaft auf Regionalverbandsebene“ auszustellen.  

- Die Wertungstauben der beiden Sonderschauen werden grundsätzlich nicht gerichtet; 

Standgeld wird daher in der Regel nicht erhoben. Erfüllt eine Wertungstaube die Bedingungen 

der DBA, kann jedoch eine Bewertung in der entsprechenden Klasse vorgenommen werden. 

In diesem Fall wird Standgeld erhoben. Nach ihrer Bewertung wird die Wertungstaube in die 

jeweilige Sonderschau „Deutsche Verbandsmeisterschaft“ eingereiht. 

- Eine schuldhafte Verletzung der Ausstellungspflicht führt zur Aberkennung und Einziehung 

der Auszeichnung. 

 

h) Die Ehrung der ersten zehn Gewinner der Deutschen Verbandsmeisterschaft auf 

Verbandsebene findet im Rahmen der DBA statt.  

Die ersten zehn Gewinner der Deutschen Verbandsmeisterschaft auf Verbandsebene erhalten 

je ein gerahmtes Diplom sowie einen Ehrenpreis.  

Jeder Regionalverband erhält für seinen ersten Deutschen Verbandsmeister auf 

Regionalverbandsebene einen Ehrenpreis des Verbandes. Regionalverbände mit mehr als 500 

Mitgliedern erhalten für jeweils weitere angefangene 300 Mitglieder einen weiteren 

Ehrenpreis. Darüber hinaus erhält jeder Regionalverband für jeweils angefangene 200 

Mitglieder ein rahmenloses Diplom. 

 

i) Die ersten 50 Gewinner der Deutschen Verbandsmeisterschaft auf Verbandsebene werden 

in der „Brieftaube“ veröffentlicht. 

Die Gewinner auf Regionalverbandsebene werden ebenfalls in der „Brieftaube“ 

veröffentlicht, und zwar nach folgendem Schlüssel: für angefangene 500 Mitglieder ein 

Gewinner. 

 

§ 16 Regionalverbands-Meisterschaft des Verbandes 

a) Diese Meisterschaft wird auf Regionalverbandsebene ausgeflogen. 

 

b) Sämtliche Ausschreibungsbedingungen legt der Regionalverband fest. 
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c) Jeder Regionalverband erhält für seinen ersten Regionalverbandsmeister einen Ehrenpreis 

des Verbandes. Regionalverbände mit mehr als 500 Mitgliedern erhalten für jeweils weitere 

angefangene 300 Mitglieder einen weiteren Ehrenpreis. Darüber hinaus  erhält jeder 

Regionalverband für jeweils angefangene 200 Mitglieder ein rahmenloses Diplom. 

 

§ 17 Medaillen 

a) Es werden Medaillen für Alt- und Jungtauben ausgeflogen.  

Sämtliche Medaillen werden auf Reisevereinigungsebene ausgeflogen. Reisevereinigungen 

haben nur dann Anspruch auf Medaillen, wenn sie auf mindestens einem Preisflug 15 

reisende Schläge vorweisen können. Dies gilt für mindestens einen Alttierflug sowie für 

mindestens einen Jungtierflug. Ausnahmen hierzu erteilt das Präsidium auf Antrag. Die 

Anträge müssen schriftlich bis spätestens 15.02. eines jeden Jahres eingereicht werden. Das 

Präsidium entscheidet nach Anhörung des Sportausschusses. 

Die Medaillen tragen die folgenden Bezeichnungen:  

- Bronzemedaillen für Alttauben 

- Silbermedaillen für Alttauben 

- Goldmedaillen für Alttauben 

- Präsidenten-Medaillen  

- Bronzemedaillen für Jungtauben. 

 

b) Die Bedingungen für die Erringung der Bronzemedaillen für Alttauben:   

Der in die Wertung gebrachte Flug muss eine Mindestentfernung von 400 km (mittlere 

Entfernung) aufweisen. 

Gewertet werden die drei schnellsten der bis zu sechs vorbenannten Tauben eines Schlages.  

Dies gilt auch dann, wenn weniger als sechs Tauben vorbenannt wurden. 

Reisevereinigungen erhalten für angefangene 30 Mitglieder eine Medaille. 

 

c) Die Bedingungen für die Erringung der Silbermedaillen für Alttauben:   

Der in die Wertung gebrachte Flug muss eine Mindestentfernung von 500 km (mittlere 

Entfernung) aufweisen. 

Gewertet werden die drei schnellsten der bis zu sechs vorbenannten Tauben eines Schlages.  

Dies gilt auch dann, wenn weniger als sechs Tauben vorbenannt wurden. 

Reisevereinigungen erhalten für angefangene 40 Mitglieder eine Medaille. 

 

d) Die Bedingungen für die Erringung der Goldmedaillen für Alttauben:   

Der in die Wertung gebrachte Flug muss ein Flug mit einer Mindestentfernung von 600 km 

(mittlere Entfernung) sein.  

Gewertet werden die drei schnellsten der bis zu sechs vorbenannten Tauben eines Schlages.  

Dies gilt auch dann, wenn weniger als sechs Tauben vorbenannt wurden. 

Reisevereinigungen erhalten für angefangene 50 Mitglieder eine Medaille. 

 

e) Die Bedingungen für die Erringung der Präsidentenmedaille:   
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Verbandsmitglieder, die in einer Flugsaison alle drei Medaillen für Alttauben erringen (Gold, 

Silber und Bronze), werden anstelle dieser drei errungenen Medaillen mit der 

Präsidentenmedaille ausgezeichnet. 

 

f) Die Bedingungen für die Erringung der Bronzemedaillen für Jungtauben:      

Der in die Wertung gebrachte Flug muss eine Mindestentfernung von 200 km (mittlere 

Entfernung) aufweisen. 

Gewertet werden die drei schnellsten der bis zu sechs vorbenannten Tauben eines Schlages.  

Dies gilt auch dann, wenn weniger als sechs Tauben vorbenannt wurden. 

Reisevereinigungen erhalten für angefangene 30 Mitglieder eine Medaille. 

 

g) Alle Medaillenflüge müssen als solche im Reiseplan ausgewiesen sein. Gewertet werden 

nur Reisevereinigungs-Preislisten, ohne dass die Mindestbedingungen nach § 10 Buchstabe g 

erfüllt sein müssen. 

 

h) Die Medaillen sind auf verschiedenen Flügen auszufliegen.   

 

i) Für die Errechnung der Medaillenserien ist § 20 Abs. 4 der Reiseordnung maßgebend. Tritt 

beim Ausfliegen der Medaillen der Fall ein, dass niemand oder nur ein Teil der Anwärter die 

vollen Serien nachweisen kann, ist es statthaft, die Medaillen auf die nachfolgenden 

höchsten Teilserien zu vergeben, wobei die höchste Preiszahl vorrangig ist. 

 

j) Erringer der Auszeichnungen „Silbermedaillen für Alttauben“ sowie „Goldmedaillen für 

Alttauben“ können – gegen Aufpreis – wahlweise eingefasste und mit Kettchen versehene 

Medaillen bestellen.  

Der Preis für eingefasste und mit Kettchen versehene Medaillen ist erst nach Erhalt der 

entsprechenden Rechnung zu bezahlen. Die entsprechenden Rechnungen werden zusammen 

mit den eingefassten Medaillen mit Kettchen sowie den sonstigen Medaillen von der 

Verbandsgeschäftsstelle an die Reisevereinigungen versandt. 

Die Antragsformulare werden den Reisevereinigungen rechtzeitig zugesandt. 

 

§ 17 a Präsidentenpokal 

 

a) Diese Meisterschaft wird auf Verbandsebene ausgeflogen. 

 

b) Gewertet wird der letzte Flug über 600 km auf Regionalverbandsebene. 

 

c) Gewertet werden zwei vorbenannte Tauben. 

 

d) Gewertet werden nur Regionalverbandslisten sowie Regionalverbandsgruppenlisten. 

 

e) Der Teilnehmer, der mit seinen zwei vorbenannten Wertungstauben die höchste As-

Punktezahl erreicht, ist Gewinner des Präsidentenpokals. 
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f) – Die Gewinner des Präsidentenpokals auf Verbandsebene verpflichten sich für den Fall, 

dass sie die Platzierung eins bis zehn belegen, ihre Wertungstauben auf der DBA in einer 

Sonderschau „Gewinner Präsidentenpokal“ auszustellen. 

   - Die Wertungstauben der Sonderschau werden grundsätzlich nicht gerichtet; Standgeld 

wird daher in der Regel nicht erhoben. Erfüllt eine Wertungstaube die Bedingungen der DBA, 

kann jedoch eine Bewertung in der entsprechenden Klasse vorgenommen werden. In diesem 

Fall wird Standgeld erhoben. Nach ihrer Bewertung wird die Wertungstaube in die jeweilige 

Sonderschau „Gewinner Präsidentenpokal“ eingereiht. 

   - Eine schuldhafte Verletzung der Ausstellungspflicht führt zur Aberkennung und 

Einziehung der Auszeichnung. 

 

g) Die Ehrung der ersten zehn Gewinner des Präsidentenpokals auf Verbandsebene findet im 

Rahmen der DBA statt. Die ersten zehn Gewinner des Präsidentenpokals auf Verbandsebene 

erhalten je ein gerahmtes Diplom sowie einen Ehrenpreis. Die Veröffentlichung der ersten 

zehn Gewinner erfolgt in der „Brieftaube“. 

 

§ 18 Verbands-Jährigen-Meisterschaft 

a) Diese Meisterschaft wird auf Verbands- und Regionalverbandsebene ausgeflogen. 

 

b) Gewertet werden sechs der letzten sieben durchgeführten Regionalverbands- oder 

Regionalverbandsgruppenflüge, die die Voraussetzungen von Buchstabe c erfüllen.  

 

c) Gewertet werden nur Regionalverbandsgruppenflüge und Regionalverbandsflüge, die eine 

Mindestentfernung von 300 Kilometern aufweisen. Ein Flug muss eine Mindestentfernung 

von 500 Kilometern, jedoch unter 600 Kilometern aufweisen. Die sechs Wertungsflüge 

müssen in Summe mindestens 2.300 Preis-km aufweisen. Werden die Mindestbedingungen 

nicht erreicht (Anzahl der Flüge/km-Vorgabe oder Gesamt-km), zählen nur die 

durchgeführten Flüge, die für das Erreichen der Mindestbedingungen zählen. 

 

d) Gewertet werden je Wertungsflug die schnellsten drei von bis zu sechs vorbenannten 

jährigen Tauben. Der Teilnehmer hat die bis zu sechs Tauben vor jedem Preisflug vor zu 

benennen.  

 

e) Gewertet werden nur Regionalverbandslisten sowie Regionalverbandsgruppenlisten.  

     

f) Der Teilnehmer, der mit seinen jeweils maximal drei Wertungstauben die höchste Preiszahl 

erreicht, ist Gewinner der Verbands-Jährigen-Meisterschaft. Liegt bei der Einstufung nach 

Preisen eine Gleichheit vor, ist Gewinner der Verbands-Jährigen-Meisterschaft derjenige 

Teilnehmer, der mit seinen jeweils maximal drei Wertungstauben aufgrund des As-Tauben-

Punktsystems im Sinne des § 14 Buchstabe d die höchste Gesamt-Punktzahl innerhalb des 

Verbandes erreicht. Liegt auch bei der Einstufung nach dem As-Tauben-Punktsystem eine 

Gleichheit vor, entscheidet die höchste Zahl der Tauben, die an den in die Wertung 

kommenden Flügen insgesamt teilgenommen haben. 
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g) - Die Deutschen Verbands-Jährigenmeister auf Verbandsebene verpflichten sich für den 

Fall, dass sie die Platzierung eins bis zehn belegen, ihre drei schnellsten Wertungstauben auf 

der DBA in einer Sonderschau „Verbands-Jährigen-Meisterschaft auf Verbandsebene“ 

auszustellen.  

- Die jeweils ersten Deutschen Verbands-Jährigenmeister auf Regionalverbandsebene 

verpflichten sich für den Fall, dass sie innerhalb des Verbandes nicht die Platzierung eins bis 

zehn belegen, ihre drei schnellsten Wertungstauben auf der DBA in einer Sonderschau 

„Verbands-Jährigen-Meisterschaft auf Regionalverbandsebene“ auszustellen.  

- Die Wertungstauben der beiden Sonderschauen werden grundsätzlich nicht gerichtet; 

Standgeld wird daher in der Regel nicht erhoben. Erfüllt eine Wertungstaube die Bedingungen 

der DBA, kann jedoch eine Bewertung in der entsprechenden Klasse vorgenommen werden. 

In diesem Fall wird Standgeld erhoben. Nach ihrer Bewertung wird die Wertungstaube in die 

jeweilige Sonderschau „Deutsche Verbands-Jährigen-Meisterschaft“ eingereiht. 

- Eine schuldhafte Verletzung der Ausstellungspflicht führt zur Aberkennung und Einziehung 

der Auszeichnung. 

 

h) Die Ehrung der ersten zehn Gewinner der Verbands-Jährigen-Meisterschaft auf 

Verbandsebene findet im Rahmen der DBA statt.  

Die ersten zehn Gewinner der Verbands-Jährigen-Meisterschaft auf Verbandsebene erhalten je 

ein gerahmtes Diplom sowie einen Ehrenpreis.  

Jeder Regionalverband erhält für seinen ersten Verbands-Jährigen-Meister auf 

Regionalverbandsebene einen Ehrenpreis des Verbandes. Regionalverbände mit mehr als 500 

Mitgliedern erhalten für jeweils weitere angefangene 300 Mitglieder einen weiteren 

Ehrenpreis. Darüber hinaus erhält jeder Regionalverband für jeweils angefangene 200 

Mitglieder ein rahmenloses Diplom. 

 

i) Die ersten 50 Gewinner der Verbands-Jährigen-Meisterschaft auf Verbandsebene werden in 

der „Brieftaube“ veröffentlicht. 

Die Gewinner auf Regionalverbandsebene werden ebenfalls in der „Brieftaube“ 

veröffentlicht, und zwar nach folgendem Schlüssel: für angefangene 500 Mitglieder ein 

Gewinner. 

 

§ 19 Reisevereinigungs-Meisterschaft des Verbandes 

a) Diese Meisterschaft wird auf Reisevereinigungsebene ausgeflogen. 

 

b) Gewertet werden die zehn besten von den durchgeführten Flügen des 

Reisevereinigungsprogramms. 

 

c) Von den zehn in die Wertung kommenden Flügen müssen mindestens 

- zwei Flüge über 200 km, 

- zwei Flüge über 300 km, 

- ein Flug über 400 km sowie 

- ein Flug über 500 km 

in die Wertung gebracht werden. 
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Als Mindestentfernung gilt jeweils die mittlere Entfernung. 

 

d) Gewertet werden je Wertungsflug die schnellsten drei von bis zu sechs vorbenannten 

Tauben. Der Teilnehmer hat diese Tauben vor jedem Preisflug vor zu benennen.  

 

e) Gewertet werden nur Reisevereinigungs-Preislisten, ohne dass die Mindestbedingungen 

nach § 10 Buchstabe g erfüllt sein müssen. Erfüllt eine Reisevereinigung nicht die 

Mindestbedingung des § 21 Abs. 2 der Reiseordnung  (150 Tauben), so wird die nächsthöhere 

Liste gewertet, sofern dies eine Fluggemeinschaftsliste ist. 

f) Das Verbandsmitglied oder die Verbandsmitglieder des Schlages mit der höchsten Preiszahl 

innerhalb der Reisevereinigung sind Reisevereinigungs-Meister des Verbandes. Jeder Schlag 

kann sich nur einmal platzieren. Die Platzierung ist nach dem letzten Wertungsflug in der 

entsprechenden Preisliste zu veröffentlichen.  

 

g) Jede Reisevereinigung erhält für angefangene 30 Schläge ein rahmenloses Diplom. 

 

h) Die Auslieferung der Auszeichnungen ist von den Reisevereinigungen auf dafür vom 

Verband ausgegebenen Vordrucken bis spätestens zum 30.08. eines jeden Jahres bei der 

Verbandsgeschäftsstelle zu beantragen. Die Auslieferung der Diplome erfolgt direkt an die 

Reisevereinigungen. 

 

§ 19 a Verbands-Jungtauben-Meisterschaft 

a) Diese Meisterschaft wird auf Verbands- und Regionalverbandsebene ausgeflogen. 

 

b) Gewertet werden die letzten vier durchgeführten Flüge, die eine Mindest-Gesamt-Km-Zahl 

von 850 km ergeben. Von diesen Flügen muss mindestens ein Regionalverbands- oder 

Regionalverbandsgruppenflug in die Wertung gelangen. 

 
c) Der in die Wertung zu nehmende Regionalverbandsflug- oder 

Regionalverbandsgruppenflug muss eine Entfernung von mindestens 300 km aufweisen. 

 

d) Gewertet werden je Wertungsflug die schnellsten drei von bis zu sechs vorbenannten 

Tauben. Der Teilnehmer hat die bis zu sechs Tauben vor jedem Preisflug vor zu benennen. 

 

e) Für den gemäß Buchstabe b Satz 2 in die Wertung gelangenden Regionalverbands- oder 

Regionalverbandsgruppenflug werden nur Regionalverbandslisten sowie 

Regionalverbandsgruppenlisten gewertet. Für die weiteren Wertungsflüge gilt § 10 Buchstabe 

b. 

 

f) Der reisende Schlag, der mit seinen drei besten Tauben die höchste Preiszahl innerhalb des 

Verbandes erreicht, ist Sieger der Jungtaubenmeisterschaft des Verbandes. Der reisende 

Schlag mit der höchsten Preiszahl innerhalb des Regionalverbandes ist Sieger der 

Jungtaubenmeisterschaft des Verbandes auf Regionalverbandsebene. Liegt bei der Einstufung 

nach Preisen eine Gleichheit vor, ist Gewinner der Verbands-Jungtaubenmeisterschaft 
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derjenige Teilnehmer, der mit seinen jeweils maximal drei Wertungstauben aufgrund des As-

Tauben-Punktsystems die höchste Gesamt-Punktzahl innerhalb des Verbandes erreicht. Liegt 

auch bei der Einstufung nach dem As-Tauben-Punktsystem eine Gleichheit vor, entscheidet 

die höchste Zahl der Tauben, die an den in die Wertung kommenden Flügen insgesamt 

teilgenommen haben. 

 

g) - Die Deutschen Verbands-Jungtaubenmeister auf Verbandsebene verpflichten sich für den 

Fall, dass sie die Platzierung eins bis zehn belegen, ihre drei schnellsten Wertungstauben auf 

der DBA in einer Sonderschau „Verbands-Jungtauben-Meisterschaft auf Verbandsebene“ 

auszustellen.  

- Die jeweils ersten Deutschen Verbands-Jungtaubenmeister auf Regionalverbandsebene 

verpflichten sich für den Fall, dass sie innerhalb des Verbandes nicht die Platzierung eins bis 

zehn belegen, ihre drei schnellsten Wertungstauben auf der DBA in einer Sonderschau 

„Verbands-Jungtauben-Meisterschaft auf Regionalverbandsebene“ auszustellen.  

- Die Wertungstauben der beiden Sonderschauen werden grundsätzlich nicht gerichtet; 

Standgeld wird daher in der Regel nicht erhoben. Erfüllt eine Wertungstaube die Bedingungen 

der DBA, kann jedoch eine Bewertung in der entsprechenden Klasse vorgenommen werden. 

In diesem Fall wird Standgeld erhoben. Nach ihrer Bewertung wird die Wertungstaube in die 

jeweilige Sonderschau „Deutsche Verbands-Jungtauben-Meisterschaft“ eingereiht. 

- Eine schuldhafte Verletzung der Ausstellungspflicht führt zur Aberkennung und Einziehung 

der Auszeichnung. 

  

h) Die  Ehrung der ersten zehn Deutschen Verbands-Jungtaubenmeister findet im Rahmen der  

DBA statt. Die zehn Erstplazierten erhalten je einen Ehrenpreis und ein gerahmtes Diplom. 

Jeder Regionalverband erhält für seinen ersten Verbands-Jungtaubenmeister auf 

Regionalverbandsebene einen Ehrenpreis des Verbandes. Dieser Ehrenpreis auf 

Regionalverbands-Ebene wird auch in dem Fall ausgehändigt, dass die in die Wertung 

kommenden Flüge die vorgegebene Mindest-Gesamt-km-Zahl (850) nicht erreichen. 

Regionalverbände mit mehr als 500 Mitgliedern erhalten für jeweils weitere angefangene 300 

Mitglieder einen weiteren Ehrenpreis. Weiter erhält jeder Regionalverband für jeweils 

vollendete 200 Mitglieder ein ungerahmtes Diplom.  

 

§ 19 b Deutsche Ladies League 

 

a) Diese Meisterschaft wird auf Regionalverbandsebene ausgeflogen. 

 

b) Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen Verbandsmitglieder, die am 31.12.2019 das Alter 

von 16 Jahren erreicht haben. Eine Teilnahmeberechtigung besteht auch dann, wenn das 

weibliche Mitglied in einer Schlaggemeinschaft reist. Jeder Schlag kann sich an dem 

Wettbewerb „Deutsche Ladies League“ nur einmal beteiligen. 

 

c) Gewertet werden die in § 15 Buchst. b und c für die Deutsche Verbandsmeisterschaft 

verlangten Wertungsflüge. 

 

d) Gewertet werden je Wertungsflug die schnellsten drei von bis zu sechs vorbenannten 

Tauben. Die Teilnehmerin hat die bis zu sechs Tauben vor jedem Preisflug vor zu benennen.  
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e) Gewertet werden nur Regionalverbandslisten sowie Regionalverbandsgruppenlisten.  

 

f) Die Teilnehmerin, die mit ihren jeweils maximal drei Wertungstauben innerhalb des 

Regionalverbandes die höchste Preiszahl erreicht, ist Gewinnerin der „Deutschen Ladies 

League“. Liegt bei der Einstufung nach Preisen eine Gleichheit vor, ist Gewinnerin diejenige 

Teilnehmerin, die mit ihren jeweils maximal drei Wertungstauben aufgrund des As-Tauben-

Punktsystems im Sinne des § 14 Buchst. d die höchste Gesamt-Punktzahl innerhalb des 

Regionalverbandes erreicht. Liegt auch bei der Einstufung nach dem As-Tauben-Punktsystem 

eine Gleichheit vor, entscheidet die höchste Zahl der Tauben, die an den in die Wertung 

kommenden Flügen insgesamt teilgenommen haben. 

 

g) Jeder Regionalverband erhält für seine Gewinnerin der „Deutschen Ladies League“ einen 

Ehrenpreis des Verbandes. Regionalverbände mit mehr als 50 teilnahmeberechtigten 

weiblichen Mitgliedern erhalten für jeweils weitere angefangene 30 teilnahmeberechtigte 

weibliche Mitglieder einen weiteren Ehrenpreis. Darüber hinaus erhält jeder Regionalverband 

für jeweils angefangene 20 teilnahmeberechtigte weibliche Mitglieder ein rahmenloses 

Diplom. 

 

i) Die jeweilige Gewinnerin der „Deutschen Ladies League“ auf Regionalverbandsebene wird 

in der „Brieftaube“ veröffentlicht. 

 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen - 

 

§ 20 Ermächtigung 

Das Präsidium wird ermächtigt, diese Vergabebedingungen in dringenden Fällen zu ändern 

und die Änderung durch Veröffentlichung im Verbandsorgan „Die Brieftaube“ in Kraft zu 

setzen. Nach dem In-Kraft-Setzen bedürfen diese Änderungen der nachträglichen 

Genehmigung durch die nächste Mitgliederversammlung. 

 

§ 21 Inkrafttreten 

Diese Vergabebedingungen treten mit der Annahme durch die Mitgliederversammlung am  

16. Dezember 2022 in Kraft. 

 


